
 
 
 

 

 
Regelung zur Nutzung elektronischer Medien im Wohnbereich 
 
Allgemein gilt: 
 
• Die Benützung privater elektronischer Medien sind im Wohnbereich des SONNENBERG 
grundsätzlich erlaubt. 

• Zu den elektronischen Medien zählen wir: private PC’s, Laptops, Handys, MP3-Players, 
PC-Spiele, DVD’s, Foto-Handys, Digitalkameras usw. sowie das Internet. 

• Jede Wohngruppe entscheidet individuell, wann und wie lange, welche Medien wo ge-
nutzt resp. konsumiert werden dürfen. Jede Internatsgruppe kann verbindliche Zeiten 
oder Abmachungen mit den Kindern und Jugendlichen treffen. 

• Während den Essenszeiten ist die Nutzung von elektronischen Medien nicht erlaubt. 
Die Geräte gehören nicht an den Tisch. 

• Die Altersbegrenzung bei PC-Spielen, DVD’s usw. müssen kompromisslos eingehalten 
werden und richten sich jeweils nach dem jüngsten Beteiligten. 

• Nachts müssen alle Handys ausgeschaltet und abgegeben werden. Laptops und PC 
sind während der Nachtruhe auszuschalten. 

 
 
Verboten ist: 
 
• Herstellen, Konsumieren, Speichern und Verschicken von Dateien mit kinder- und nor-
malpornografischem, rassistischem, erotischem oder gewalttätigem Inhalt. 

• Herstellen, Konsumieren, Speichern und Verschicken von Dateien, welche gegen die 
geltenden Gesetze verstossen. 

 
 
Vorgehen bei Verdacht auf Missbrauch: 
 
Prinzipiell wollen wir die Schülerinnen und Schüler in ihren Medienkompetenzen stärken 
und mit ihnen den sinnvollen Umgang mit elektronischen Medien üben und diskutieren. 
 
Wenn wir feststellen, dass jemand missbräuchlich mit Informationen, Daten oder elektro-
nischen Medien umgeht, werden wir in jedem Fall reagieren. Im Verdachtsmoment infor-
mieren wir die Erziehungsberechtigten umgehend. 
 
Falls notwendig nehmen wir die entsprechenden Geräte an uns, um diese den Erzie-
hungsberechtigten bzw. den Untersuchungsbehörden auszuhändigen. 
 
Bei groben Vergehen (z.B. gemäss Art. 135 StGB Gewaltdarstellungen oder Art. 197 StGB 
Pronografie) werden wir die strafrechtlichen Untersuchungsbehörden einschalten. 
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